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Beschluss:
Der Stadtrat beschließt auf Empfehlung des Werkausschusses den Wirtschaftsplan für 2024
gemäß dem vorgetragenen Entwurf der Geschäftsführung vom 26.01.2024.
 
Dabei weisen aus:

der Erfolgsplan einen Verlust von 1.989.200 EUR
 
der Vermögensplan ein Volumen von 2.679.800 EUR
 
der Finanzplan
im Jahr 2025 ein Volumen von 2.067.300 EUR
im Jahr 2026 ein Volumen von 1.517.300 EUR
im Jahr 2027 ein Volumen von 1.167.300 EUR

Weitere Festsetzungen des Wirtschaftsplanes:

Kreditermächtigung 2024: 2.385.000 EUR

Abstimmungsergebnis:

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale beschließt folgende Verordnung über
das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale:

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Bad Neustadt
a. d. Saale

Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. Juni 2003 (BGBl. I S. 745) in Verbindung mit § 11 der
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen
(Delegationsverordnung – DelV) vom 28.01.2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 13.10.2015 (GVBl. S. 384) erlässt die Stadt Bad
Neustadt a. d. Saale folgende Rechtsverordnung:

§ 1 Sonntagsöffnungen
Anlässlich der in der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale stattfindenden Märkte und Messen
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am Sonntag, den 24.03.2024 Genuss- und Regionalmarkt
am Sonntag, den 21.04.2024 Elektromobilitätsmesse
am Sonntag, den 13.10.2024, Mittelaltermarkt
dürfen die Verkaufsstellen geöffnet sein.
Die Öffnung beschränkt sich auf das Innenstadtkerngebiet, entlang der Meininger
Straße bis zur Siemensstraße. Der räumliche Bereich ist in dem anliegenden Plan
dargestellt, der Bestandteil dieser Verordnung ist.
Die Beratungs- und Verkaufszeit an diesen Sonntagen wird auf 12.30 bis 17.30 Uhr
festgesetzt.

§ 2 Schutzvorschriften
Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, § 17
LadSchlG, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

§ 3 Zuwiderhandlungen
Eine Offenhaltung einer Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen außerhalb der in § 1
dieser Verordnung freigegebenen Öffnungszeiten kann als Ordnungswidrigkeit nach §
24 LadSchlG mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Verordnung vom 02.03.2023 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586), folgende

2. Änderung der Geschäftsordnung:

§ 1

Der § 2 Nr. 2 und 20 der Geschäftsordnung erhalten folgende neue Regelung:

…

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung
der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 GO),
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…

20. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem
entsprechenden Entgelt,
…

§ 2

Der § 12 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. a erhält folgende neue Regelung:

a. die Abgabe der Erklärung bzw. Antragstellung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 2 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 6 BayBO,
mit Ausnahme der Erklärung und Mitteilung in Bezug auf die in Art. 58 Abs. 2 Satz
1 Alt. 2 BayBO genannten Vorhaben,

§ 3

Der § 13 Abs. erhält folgende neue Regelung:

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter
Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der
Stadt erteilen. Zur Übertragung von Befugnissen auf Bedienstete im Sinne des
Art. 39 Abs. 2 Halbsatz 2 GO wird die Zustimmung des Stadtrats hiermit allgemein
erteilt.

§ 4

Der § 24 Abs. 1 Satz 1 GeschO erhält folgende neue Regelung:

(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die Stadtratssitzungen ein, wenn die
Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Stadtratsmitglieder es
schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes
beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im
Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 2 GO beruft er die Gemeinderatssitzung so rechtzeitig
ein, dass die Sitzung spätestens vier Wochen nach Beginn der Wahlzeit (Art. 46
Abs. 2 Satz 1 GO) oder spätestens am 14. Tag nach Eingang des Verlangens bei
ihr oder ihm stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO).

§ 5

Der § 36 GeschO erhält folgende neue Regelung:

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger Einsicht nehmen und sich gegen
Kostenerstattung Kopien erteilen lassen; dasselbe gilt für auswärts wohnende
Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen
Niederlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 bis 4 GO).

(2) 1Stadtratsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und
nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Kopien der Niederschriften der
öffentlichen Sitzungen erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von
Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie
verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs.
3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).
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§ 6

Der § 38 Abs. 1 und 2 GeschO erhält folgende neue Regelung:

(1) Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie
in der Verwaltung zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Niederlegung
digital über das Internet unter https://www.bad-neustadt.de/aktuelles/amtsblatt/
bekanntgegeben wird. Die Bekanntgabe auf dieser Internetseite erfolgt erst, wenn
die Satzung oder Verordnung in der Verwaltung niedergelegt ist. Sie wird
frühestens nach 14 Tagen wieder gelöscht. Es wird schriftlich oder elektronisch
festgehalten, wann die digitale Bekanntgabe auf der Internetseite öffentlich
verfügbar war und wann sie wieder gelöscht wurde; dieser Vermerk wird zu den
Akten genommen.

(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf
eine andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so
wird hierauf über das Internet unter der öffentlich zugänglichen Internetseite nach
Absatz 1 Satz 1 hingewiesen.

§ 7

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
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Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0


